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Ein grundlegendes Gesetz der Öko-
nomik besagt, dass die Nachfrage 
nach einem Gut sinkt, wenn es teu-
rer wird. Das gilt auch für den Fak-
tor Arbeit. Wenn die rot-grüne Ko-
alition gegen den Anstieg der 
Lohnnebenkosten kämpft, so tut sie 
dies - jedenfalls nach der bisher 
verbreiteten Wahrnehmung - mit 
dem Ziel, die Nachfrage der Unter-
nehmen nach Arbeitskräften nicht 
noch weiter zu senken. Offenbar ist 
diese Wahrnehmung aber falsch.  
Die von den Gewerkschaften inspi-
rierten Pläne des Superministers 
Wolfgang Clement zum Umbau 
des Arbeitsmarkts haben zum Ziel, 
den Faktor Arbeit zu verteuern. Die 
Entlohnung von Zeitarbeitnehmern 
soll nicht mehr auf Basis individu-
eller Vereinbarung zwischen Ar-
beitnehmer und Zeitarbeitsagentur 
möglich sein. Sie soll für den ge-
samten Sektor auf dem Niveau je-
nes Betriebs fixiert werden, in dem 
die jeweilige Zeitkraft zum Einsatz 
kommt. Die simple Folge: Das 
Lohnniveau für Zeitarbeit, das bis-

her im Durchschnitt unter dem so 
genannter Normalarbeitsverhält-
nisse liegt, steigt. Besonders 
stark wird sich Zeitarbeit im Be-
reich gering qualifizierter Tätig-
keiten verteuern.  
Das erklärt wohl, warum die Ge-
werkschaften freudig von einer 
"mittleren Revolution" sprechen. 
Und dies sollte sich jeder vor 
Augen halten, der die Hartz-
Vorschläge weiter als Konzept 
zur Reform des Arbeitsmarkts 
bezeichnet. Um noch einmal an 
den rot-grünen Erkenntnispro-
zess zu erinnern: Im Bemühen 
um eine bessere Arbeitsvermitt-
lung empfiehlt die Hartz-
Kommission, Arbeitslose auch 
über Zeitarbeit in neue Jobs zu 
bringen; ein durchaus interessan-
ter Gedanke. Als politisch ge-
nehm erwies sich der Plan aber 
leider nur unter einer absurden 
Bedingung: Die zuvor arbeitslo-
sen Zeitkräfte der neuen Perso-
nalserviceagenturen müssen hö-
her entlohnt werden, als dies bis-
her in der privaten Zeitarbeits-
branche üblich ist - bei Arbeit-
nehmern also, die ohne Mitwir-
kung der Arbeitsämter beschä f-
tigt sind. Nun folgt der letzte Er-
kenntnisschritt: Um Arbeitslosig-
keit nicht sogar noch zu prämie-
ren, hebt man die Löhne für 
sämtliche Zeitkräfte auf ein hö-
heres Niveau an.  
SPD und Grüne mögen zwei Ein-
wände gegen diese Wahrneh-
mung ihrer Arbeitsmarktpolitik 
erheben. Der eine: In der EU gibt 

es ohnehin Kräfte, die für Zeitar-
beiter generell dasselbe Lohnni-
veau vorschreiben wollen wie für 
vergleichbare andere Arbeitskräf-
te. Doch das ist ein politisches 
Argument. An den ökonomischen 
Gesetzen für den Faktor Arbeit 
ändert dies nichts.  
Der andere Einwand besagt: Die 
Erhöhung des Lohnniveaus sei 
unbedenklich, weil im Tausch an-
dere Regulierungen der Zeitarbeit 
fallen sollen. Richtig ist, dass ne-
ben Löhnen und Abgaben auch 
Regulierung den Faktor Arbeit 
verteuert. Doch wer wie Clement 
den Abbau von Regulierungen als 
vorteilhaft für mehr Beschäfti-
gung erkennt, hat ökonomisch 
keinen Grund, die Vorteile durch 
Kostensteigerungen an anderer 
Stelle wieder zu entwerten.  
Politisch mag das Kalkül wieder-
um anders aussehen. Das führt 
dann aber zur hochinteressanten 
Frage, wo sich ähnliche Tausch-
geschäfte - weniger Regulierung 
gegen mehr Lohn - noch realisie-
ren lassen. Ein Vorschlag: Der 
hälftige Arbeitgeberanteil am 
Beitrag zur Sozialversicherung 
wird abgeschafft und in Form ei-
ner einmaligen Lohnerhöhung 
dem Arbeitnehmer zugeschlagen. 
Ob sich der Superminister auch 
diese "mittlere Revolution" zu-
traut?  
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Was haben Pauschalreisen 
und Präsentkörbe mit Microsoft ge-
meinsam? Richtig, sie sind Bündel-
geschäfte. Nur den billigen Flug 
ohne das Hotel, allein die leckeren 
Würstchen ohne die Flasche Cham-
pagner oder lediglich das Betriebs-
system ohne den Internetexplorer 
herauszupicken, geht nicht, es sei 
denn, man ist bereit, draufzuzahlen. 
Aber das kann sich bald ändern.  

Was Microsoft angeht, ist 
die Änderung sogar gewiß. Für 
Windows XP können die Anwen-
der selbst entscheiden, welche Pro-
gramme 
sie für 
das Sur-
fen im 
N e t z , 
das Ab-
r u f e n 
von E-
M a i l s 
oder das 
Abspie-
len von 
M u l t i -
me d i a -
Dateien 
benutzen 
wollen (ob z.B. Internet Explorer, 
Outlook Express, Windows Media 
Player oder Konkurrenzprodukte).  
All das ist Teil des zwischen 
Microsoft und dem amerikanischen 
Justizministerium abgeschlossen 
Vergleichs, der jüngst von Richte-
rin Colleen Kollar-Kotelly im gro-
ßen und ganzen anerkannt wurde. 

Wer hat nun Recht: der  
amerikanische Justizminister John 

Ashcroft, der als Anwalt der 
Konsumenten einen Sieg der 
Verbraucher feiert, oder die Kri-
tiker der Gerichtsentscheidung, 
die, ebenfalls als vermeintliche 
Anwälte der Verbraucher, auch 
künftige Nachteile für die Käufer 
mutmaßen?  

Wie auch immer das Er-
gebnis ausfallen mag: Die Dis-
kussion zeigt, daß bei der Bewer-
tung des Falles die Prinzipien des 
freien Marktes nicht im Vorder-
grund stehen. Das dürfte auch 
kaum verwundern.  

Denn wenn es um die ei-
genen Interessen geht, nimmt 
man es mit den Prinzipien nicht 
so genau. Darin geht es den Kon-
sumenten nicht anders als den 
Produzenten. Um die Formel 1 

spannender und den bevorzugten  
Browser günstiger zu bekom-
men, ist so mancher Konsument 
gerne bereit, Schuhmacher ein 
paar Kilo aufzupacken oder Bill 
Gates Bündelgeschäfte zu unter-
sagen. Gibt die Entscheidung im 
Falle Microsoft vielleicht sogar 
Anregungen für den Motorsport? 
Microsoft muß nunmehr techni-
sche Informationen über die 
Netzwerkkommunikation früher 

herausrücken als geplant.  

Warum nicht auch Ferrari 
zwingen, mehr und schneller ü-
ber die Kommunikation ihres Bo-
liden mit dem Fahrer zu plau-
dern? Natürlich nur, damit es uns 
Konsumenten dient. Honi soit qui 
mal y pense. Wer käme auch auf 
die Idee, daß die Konkurrenz den 
Konsumenten nur vorschiebt, um 
besser ins Geschäft zu kommen?  

Die US-Richterin Colleen 
Kollar-Kotelly, die nun Micro-
soft in großen Teilen zu seinem 
Recht verhalf, scheint dies zu-
mindest durchschaut zu haben. 
Auch wir Konsumenten sollten 
uns nicht ins Boxhorn jagen las-
sen. Ferrari wird nicht ewig sie-
gen, aber ein erfolgreicher Schu-
mi sollte uns allemal lieber sein 
als eine lahme Formel 1.  

Seine Konkurrenten (das 
gilt für Wagen wie für Fahrer) 
müssen eben besser werden, um 
ihm den Rang streitig zu machen. 
Das gilt auch für Sun und AOL 
im bezug auf Microsoft. Im Inte-
resse eines freien Marktes und 
damit auch im langfristigen eige-
nen Interesse sollten wir Konsu-
menten einen unregulierten PC-
Markt auch dann vor den Eingrif-
fen unserer vermeintlichen An-
wälte bewahren, wenn diese an-
deres im Schilde führen. Ansons-
ten bremsen wir uns am Ende 
selbst aus.  

Pauschalreisen, 
Schumacher und 
Microsoft 
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Ob an der nachhaltigen Entwic k-
lung (sustainable development), der ge-
meinsamen Agrarpolitik (CAP), dem Vo r-
sichtsprinzips (Precautionary Principle) 
oder der weltweiten Klimapolitik 
(Stichwort: Kyoto-Protokoll): der Ver-
gleich gängiger intra- und interstaatlicher 
Regulierungsinstrumente mit halb -
marktlichen Regelungversuchen (z.B. han-
delbare Verschmutzungszertifikate oder 
individuelle transferierbare Fischfangquo-
ten) und freimarktlichen Lösungsmodellen 
(Privatisierung, Erteilung vollständiger 
Eigentumsrechte)  kann an vielen Beispie-
len illustriert werden. 

Doch nicht nur die oft zitierte Effi-
zienz sollte für eine strenge Beachtung der 
Eigentumsrechte sprechen. Auch die best-
mögliche Wahrung der individuellen Frei-
heit (die Grundlage allen verantwortlichen 
Handelns) sowie die Bewahrung einer in 
sich widerspruchsfreien Sprache reden der 
Vorzugswürdigkeit vollständiger Eigen-
tumsrechte in Umweltfragen das Wort. 

Sinnvolles Reden über individuelle 
Freiheit ist ohne die prinzipielle Anerken-
nung privaten Eigentums unmöglich. Jeder 
Handlungssatz rekurriert auf Akteure und 
setzt somit zumindest Selbsteigentum der 
Handelnden voraus. Welchen Sinn hätten 
auch Aussagen wie: „Ich schreibe ein 
Buch.“, „Sie hört Musik.“, wenn der Ak-
teur oder die Akteurin nicht eindeutig  
identifizierbar wären? 

Ähnliches gilt für Aussagen zum 
Eigentum im allgemeinen. So setzen Ei-
gentumsrechte sowohl die eindeutige Iden-
tifizierbarkeit des Objektes oder Sachver-
haltes als auch des Rechtes, das sich auf 
Objekt bzw. Sachverhalt bezieht, voraus. 
Von Rechten wiederum kann nur dann 
sinnvoll gesprochen werden, wenn ihnen 
eine korrespondierende Obligation gege-
nübersteht. Das heißt: Ein Recht auf Ei-
gentum (das sich im Recht der vollständi-
gen Nutzung desselben äußert) besteht 
nur, wenn auch eine Obligation besteht, 
die andere von diesem Recht ausschließt.  

Wer Inhaber des Eigentumsrechtes 
ist und wer die Obligation zu befolgen hat, 
ist in aller Regel durch einen Vertrag nie -
dergelegt. In welcher Form dieser Vertrag 
dokumentiert wird (z.B. schriftlich oder 
mündlich), ist Sache der Vertragsparteien. 
Für denkbare Schiedsfälle empfiehlt es 
sich, den Vertrag und dessen Gegenstand 
für die gesamte Vertragsdauer hinreichend 

identifizierbar zu gestalten. 

Rechte können eingeschränkt 
sein. Das heißt, ein Recht und dessen 
korrespondierende Obligation können 
sich entweder teilweise oder ganz auf 
ein Objekt bzw. einen Sachverhalt 
erstrecken. Doch worauf auch immer 
ein Recht sich erstrecken mag, auf Teile 
oder auf das Ganze eines Objektes oder 
Sachverhaltes, auf zeitlich begrenzte 
oder unbegrenzte Dauer, es muß im 
Hinblick auf sein Erstreckungsgebiet 
vollständig sein, um das korrekt wider-
zuspiegeln, was es zum Ausdruck 
bringt: die vereinbarte Verfügungsge-
walt über das, worauf es sich bezieht  

Analoges gilt für die Obligation: 
Worauf immer sie sich erstrecken mag, 
auf Teile oder auf das Ganze eines Ob-
jektes oder Sachverhaltes, auf zeitlich 
begrenzte oder unbegrenzte Dauer, auch 
sie muß im Hinblick auf ihr Erstre-
ckungsgebiet vollständig sein, um das 
korrekt widerzuspiegeln, was sie zum 
Ausdruck bringt: die vereinbarte ausge-
schlossene Verfügungsgewalt über das, 
worauf sie sich bezieht. 

Alle diese, den Usus unserer 
Sprache widerspiegelnden Überlegun-
gen zeigen, daß Eigentumsrecht not-
wendigerweise Souveränität voraus-
setzt. Und es ist diese Souveränität, die, 
neben vielen anderen Vorzugswürdig-
keiten, den Vorteil hat, eine von inneren 
Widersprüchen prinzipiell freie Vertei-
lung von Eigentumsrechten zu ermögli-
chen. Anders wäre es, wenn, per impos-
sibile, Eigentumsrechte nicht souverän 
wären, denn dann könnten verschiedene 
Individuen konflingierende Eigentums-
ansprüche erheben, die prinzipiell un-
entscheidbar wären. 

Bei souveränen Eigentumsrech-
ten sind konflingierende Eigentumsan-
sprüche immer prinzipiell entscheidbar, 
nämlich unter Rekurs auf den Recht 
und Obligation festlegenden Vertrag. 
Ob sie auch in der Praxis entschieden 
werden oder dort auf unüberwindbare 
technische oder anders gestaltete Ent-
scheidungshürden treffen, steht auf ei-
nem anderen Blatt und stellt ein Prob-
lem dar, das in gleicher Weise auch für 
konflingierende Eigentumsansprüche 
bei, per impossible, nicht-souveränen 
Eigentumsrechten auftreten kann. 

Eine letzte Anmerkung: Sie gilt 
dem utilitaristischen Einwand, daß die 
Wahrnehmung absoluter Eigentums-

rechte im Umweltsektor Dritten auch 
dann einen Schaden zuführen könne, 
wenn diese in ihren Eigentumsrechten 
nicht lädiert würden. Man denke an das 
hässliche Haus des Nachbarn, das den 
übrigen Anwohnern ein Dorn im Auge 
sein kann. Aber solche Externalitäten 
stellen keine Verletzungen von fremdem 
Eigentum dar. Sie verursachen keinen 
Schaden, können aber durchaus Leid 
auslösen. Sie zu verbieten, hieße jedoch, 
das Eigentumsrecht des Auslösers zu 
verletzten.  

Der englische Begriff „Harm“ 
wird sowohl im Sinne von „Schaden“ 
als auch in der Bedeutung „Leid“ ver-
wendet, was durchaus Missverständnisse 
auslösen kann, denn jemand kann leiden, 
ohne geschädigt zu sein. Verwendet man 
den Harm-Begriff derart unterschei-
dungslos, dann ergibt sich neben Mis s-
verständnissen auch folgendes Problem.  

Solange nur solche Eigentums-
nutzungen verboten sind, die Eigentum 
Dritter ohne deren Aufforderung lädie-
ren, können Eigentumsfragen prinzipiell 
friedlich entschieden werden. Außerdem 
können so alle Eigentumsansprüche 
prinzipiell widerspruchsfrei formuliert 
werden. Diese grundsätzlichen Eigen-
schaften sind nicht mehr gegeben, wenn 
das Verbot auf Eigentumsnutzungen auf 
solche Nutzungen ausgedehnt wird, die 
bei Dritten Leid indirekt auslösen (aber 
letztlich von Neigungen wie Neid, Mis s-
gunst oder anderen direkt evoziert wer-
den). 

Außerdem: Macht Frau Meier 
geltend, das „hässliche“ Haus der Nach-
barin Schmidt lasse sie leiden, was die 
Nachbarin zur Änderung des Hauses 
verpflichte, kann Frau Schmidt in analo-
ger Weise geltend machen, das Verhal-
ten der Nachbarin Meier lasse sie leiden, 
was Frau Meier verpflichte, ihren An-
spruch rückgängig zu machen. Beide 
Ansprüche stellen symmetrische Fälle 
dar und sind prinzipiell unentscheidbar. 
Mit anderen Worten: Eine Regelung, die 
Eigentumsnutzungen, welche unaufge-
fordert Eigentum Dritter lädieren, für 
unzulässig erklärt, ist prinzipiell konsi-
stent. Aber eine Regelung, die Eigen-
tumsnutzungen, welche – ohne unaufge-
fordert Eigentum Dritter zu lädieren – 
bei Dritten Leid auslösen, für unzulässig 
erklärt, ist prinzipiell inkonsistent .   

Umwelt und Eigentum 


